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BESCHLUSS DES RATES 

vom … 

über den im Namen der Europäischen Union in der 66. Sitzung  

des Ausschusses für das Harmonisierte System der Weltzollorganisation  

hinsichtlich der geplanten Annahme von Einreihungsavisen,  

Beschlüssen über die zolltarifliche Einreihung, Änderungen der Erläuterungen  

zum Harmonisierten System oder sonstigen Stellungnahmen zur Auslegung  

des Harmonisierten Systems sowie von Empfehlungen zur Gewährleistung  

einer einheitlichen Auslegung des Harmonisierten Systems  

im Rahmen des Übereinkommens über das Harmonisierte System  

zu vertretenden Standpunkt 

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, insbesondere auf 

Artikel 31, Artikel 43 Absatz 2 und Artikel 207 Absatz 4 Unterabsatz 1 des Vertrags über die 

Arbeitsweise der Europäischen Union in Verbindung mit Artikel 218 Absatz 9, 

auf Vorschlag der Europäischen Kommission, 
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in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Mit dem Beschluss 87/369/EWG des Rates1 hat die Union das Internationale 

Übereinkommen über das Harmonisierte System zur Bezeichnung und Codierung der 

Waren2 sowie das zugehörige Änderungsprotokoll3 (HS-Übereinkommen) genehmigt, mit 

dem der Ausschuss für das Harmonisierte System eingesetzt wurde. 

(2) Gemäß Artikel 7 Absatz 1 Buchstaben b und c des HS-Übereinkommens hat der 

Ausschuss für das Harmonisierte System unter anderem die Aufgabe, Erläuterungen, 

Einreihungsavise, sonstige Stellungnahmen zur Auslegung des Harmonisierten Systems 

und Empfehlungen zur Gewährleistung einer einheitlichen Auslegung und Anwendung des 

Harmonisierten Systems auszuarbeiten. 

(3) Der Ausschuss für das Harmonisierte System soll in seiner Sitzung im September 2020 

Einreihungsavise, Beschlüsse über die zolltarifliche Einreihung, Änderungen der 

Erläuterungen oder sonstige Stellungnahmen zur Auslegung des Harmonisierten Systems 

sowie Empfehlungen zur Gewährleistung einer einheitlichen Auslegung des 

Harmonisierten Systems im Rahmen des HS-Übereinkommens annehmen. 

                                                 

1 Beschluss 87/369/EWG des Rates vom 7. April 1987 über den Abschluss des 
Internationalen Übereinkommens über das Harmonisierte System zur Bezeichnung und 
Codierung der Waren sowie des dazugehörigen Änderungsprotokolls (ABl. L 198 vom 
20.7.1987, S. 1). 

2 ABl. L 198 vom 20.7.1987, S. 3. 
3 Änderungsprotokoll zu dem Internationalen Übereinkommen über das Harmonisierte 

System zur Bezeichnung und Codierung der Waren (ABl. L 198 vom 20.7.1987, S. 11). 
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(4) Es ist darauf wichtig darauf hinzuweisen, dass nach ständiger Rechtsprechung des 

Gerichtshofs der Europäischen Union im Interesse der Rechtssicherheit und der leichten 

Nachprüfbarkeit das entscheidende Kriterium für die zolltarifliche Einreihung von Waren 

im Allgemeinen in deren objektiven Merkmalen und Eigenschaften zu suchen ist, wie sie 

im Wortlaut der einschlägigen Position des Zolltarifschemas und den einschlägigen 

Erläuterungen zu den Abschnitten und Kapiteln festgelegt sind. 

(5) In Anbetracht der Einreihungsavise, der Beschlüsse über die zolltarifliche Einreihung, der 

Änderungen der Erläuterungen und sonstiger Stellungnahmen zur Auslegung des 

Harmonisierten Systems sowie der Empfehlungen zur Gewährleistung einer einheitlichen 

Auslegung des Harmonisierten Systems im Rahmen des HS-Übereinkommens ist es 

zweckmäßig, den im Namen der Union zu vertretenden Standpunkt festzulegen, da diese 

Einreihungsavise und bestimmte Beschlüsse über die zolltarifliche Einreihung und 

Änderungen nach ihrer Annahme in einer Mitteilung der Kommission gemäß Artikel 34 

Absatz 7 Buchstabe a Ziffer iii der Verordnung (EU) Nr. 952/2013 des Europäischen 

Parlaments und des Rates1 veröffentlicht werden und für die Mitgliedstaaten Geltung 

erlangen. Der Standpunkt wird im Ausschuss für das Harmonisierte System vertreten — 

HAT FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN: 

                                                 

1 Verordnung (EU) Nr. 952/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. Oktober 
2013 zur Festlegung des Zollkodex der Union (ABl. L 269 vom 10.10.2013, S. 1). 
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Artikel 1 

Der Standpunkt, der im Namen der Union in der 66. Sitzung des Ausschusses für das Harmonisierte 

System der Weltzollorganisation hinsichtlich der Annahme von Erläuterungen, Einreihungsavisen 

und sonstigen Stellungnahmen zur Auslegung des Harmonisierten Systems sowie hinsichtlich 

Empfehlungen zur Gewährleistung einer einheitlichen Auslegung des Harmonisierten Systems im 

Rahmen des Übereinkommens über das Harmonisierte System zu vertreten ist, ist im Anhang1 

festgelegt. 

Artikel 2 

Geringfügige technische Änderungen des in Artikel 1 genannten Standpunkts können von den 

Vertretern der Union ohne weiteren Beschluss des Rates vereinbart werden. 

Artikel 3 

Dieser Beschluss tritt am Tag seiner Annahme in Kraft. 

Geschehen zu Brüssel am … 

 Im Namen des Rates 

 Der Präsident 

 

                                                 

1 Siehe Dokument ST 10711/20. 
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